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 Gemeinde Obsteig  
 
 
 
 
 

Kundmachung 
 
 
 
Bei der Gemeinderatssitzung am 27.10.2011 wurden nachstehende Tagesordnungspunkte 
behandelt und folgende Beschlüsse gefasst: 

Beginn: 20.
00

 Uhr 
  

  

  

TTaaggeessoorrddnnuunngg  
 

 

 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag auf Aufnahme um folgende Tagesordnungspunkte: 
14. Beratung und Beschlussfassung Vergabe Kanalsanierungsarbeiten im Bereich Alois Falkner. 
15. Beschlussfassung Aufnahme eines Wasserleitungsfondsdarlehen für die 
Kanalsanierungsarbeiten im Bereich Alois Falkner in Höhe von € 50.000,--, Laufzeit 12 Jahre. 
Somit verschiebt sich der Tagesordnungspunkt „Anträge, Anfragen du Allfälliges“ auf Punkt 16. Dem 
Antrag wird einstimmig stattgegeben. 
 

 

Punkt 1. Bericht des Bürgermeisters; 

Der Bürgermeister berichtet über: 

 den Bescheid der Agrarbehörde, in dem festgestellt wird, dass die 
Agrargemeinschaft Buchtlwald keine Gemeindegutsagrargemeinschaft ist;  

 von der Abtragungsverhandlung über die Sesselliftanlagen am 27. Oktober 
2011; 

 von den Arbeiten zur Verlegung des Schutzweges und Erneuerung der 
Busbucht im Bereich Mooswaldsiedlung. Im Zuge dieser Baumaßnahmen 
wurde auch die Radarbox auf eindringlichen Wunsch des Landes in diesen 
Bereich verlegt. 

Punkt 2. Beratung und Beschlussfassung Übertragung Holzbezugsrecht im Lehnberg von 
Regina Vanicek-Haller; 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen.  

Punkt 3. Beratung und Beschlussfassung Verlängerung der Haftung für das Darlehens der 
Schilift Grünberg GesmbH & Co KG; 
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Der Gemeinderat stimmt mit 10 Ja-Stimmen und einer Enthaltung (Bgm. Hermann 
Föger infolge Befangenheit) der Haftungsübernahme für die Verlängerung des 
Abstattungskreditvertrages bei der Raiffeisenbank Mieminger Plateau.  

Punkt 4. Beschlussfassung Auflage und Erlass der Umwidmung von ca. 1.150 m² eines 
Teiles des Grundstücks 4536/1, Bereich Bergstation Schilift von Freiland in 
„Sonderfläche Jausenstation“ gemäß § 43.1 TROG 2011“ laut planlicher 
Darstellung von DI Erwin Ofner; 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Auflage und den Erlass der 
Umwidmung von ca. 1.150 m² eines Teiles des Grundstücks 4536/1, Bereich 
Bergstation Schilift von Freiland in „Sonderfläche Jausenstation“ gemäß § 43.1 
TROG 2011“ laut planlicher Darstellung von DI Erwin Ofner : 

Punkt 5. Beschlussfassung Auflage und Erlass der Umwidmung von ca. 254 m² eines Teiles 
der Grundstücke 5788/1, 5788/10 und 5788/9 Bereich Unterstrass Wohnanlage 
Wohungseigentum von Freiland in „allgemeines Mischgebiet gemäß § 40.2 TROG 
2011“ laut planlicher Darstellung von DI Erwin Ofner;  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Auflage und den Erlass der 
Umwidmung von ca. 254 m² eines Teiles der Grundstücke 5788/1, 5788/10 und 
5788/9 Bereich Unterstrass Wohnanlage Wohungseigentum von Freiland in 
„allgemeines Mischgebiet gemäß § 40.2 TROG 2011“ laut planlicher Darstellung 
von DI Erwin Ofner 

Punkt 6. Beschlussfassung Auflage und Erlass des Bebauungsplanes (BEP 213B001-11) für 
die Wohnanlage der Wohnungseigentum laut planlicher Darstellung von DI Erwin 
Ofner; 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Auflage und Erlass des 
Bebauungsplanes (BEP 213B001-11) für die Wohnanlage der Wohnungseigentum 
laut planlicher Darstellung von DI Erwin Ofner 

Punkt 7. Beschlussfassung folgende Verträge der Agrargemeinschaft HF Obsteig:  

a). Ablöse und Tauschvertrag Helma und Anton Plattner sowie deren 
Rechtsnachfolger Leonhard Plattner – Nutzungsrechteinlöse und 
Baugrund; 

b). Kaufvertrag Markus Thaler – Kauf einer Teilfläche des Gst. 3722/30; 

c). Tauschvertrag Hermann Föger – Gst. 1254/4; 

Der Gemeinderat beschließt mit 10 Ja-Stimmen und einer Enthaltung (Bgm. 
Hermann Föger infolge Befangenheit) die vorgelegten Kauf- und Tauschverträge. 

Punkt 8. Beratung und Beschlussfassung Spendenansuchen der Kapelle Oberstrass für 
Renovierungsarbeiten; 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig für dieses Ansuchen nach der vom 
Gemeinderat am 07.02.2006 beschlossenen Richtlinie, eine  Kostenbeteiligung in 
Höhe der MWSt für die vorgelegten und bezahlten Rechnungen höchstens jedoch € 
1.000,--. 

Punkt 9. Besprechung des Prüfberichtes der Bezirkshauptmannschaft Imst vom August 
2011; 

Der Prüfbericht wird vom Bürgermeister verlesen. 

Der Gemeinderat nimmt den Prüfbericht der Bezirkshauptmannschaft Imst zur 
Kenntnis. 

Punkt 10. Beratung und Beschlussfassung Wasserleitungsordnung der Gemeinde Obsteig;  

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die vorliegenende Wasserleitungsordnung  
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Punkt 11. Beratung und Beschlussfassung der Wasserleitungsgebührenordnung der 
Gemeinde Obsteig 

Der Gemeinderat beschließt die vorliegenende Wasserleitungsgebührenordnung 

Punkt 12. Beratung und Beschlussfassung Kanalordnung der Gemeinde Obsteig;  

Der Gemeinderat beschließt die vorliegenende Kanalordnung 

Punkt 13. Beratung und Beschlussfassung der Kanalgebührenordnung der Gemeinde 
Obsteig; 

Die neue Kanalgebührenordnung (Anlage E) der Gemeinde Obsteig wurde in einer 
Arbeitssitzung durchgesprochen und an Jeden Gemeinderat zur Durchsicht 
übermittelt. Die Verordnung tritt mit 1. Jänner 2012 in Kraft. 

Der Gemeinderat beschließt die vorliegenende Kanalgebührenordnung 

Punkt 14. Beratung und Beschlussfassung Vergabe Kanalsanierungsarbeiten im Bereich Alois 
Falkner; 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Auftragsvergabe an den Billigstbieter 
TEERAG ASDAG AG, Kematen. 

Punkt 15. Beschlussfassung Aufnahme eines Wasserleitungsfondsdarlehen für die 
Kanalsanierungsarbeiten im Bereich Alois Falkner in Höhe von € 50.000,--, Laufzeit 12 
Jahre. 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahme eines 
Wasserleitungsfondsdarlehens. 

Punkt 16. Anträge, Anfragen und Allfälliges 
Unter diesem Punkt wurden keine Beschlüsse gefasst. 

 

 

Sitzungsende 22.00 
3 Zuhörer 
1 Presse 

  
 

 Der Bürgermeister:

 Hermann Föger e.h. 

angeschlagen am: 28. Oktober 2011 
abgenommen am: 11. November 2011 


